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2. Instanz
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3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
18.12.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob dem KlÃ¤ger nach einem Arbeitsunfall am
21.10.1997 Verletztenrente Ã¼ber den 31.07.2000 hinaus zusteht.

Bei dem Arbeitsunfall zog sich der KlÃ¤ger einen AuÃ�enknÃ¶cheltrÃ¼mmerbruch
rechts mit Riss der vorderen Syndesmose sowie eine Prellung des linken
Unterschenkels und SchÃ¼rfwunden an beiden Unterschenkeln zu. Die Beklagte
holte Berichte des Durchgangsarztes Dr.S. und der Berufsgenossenschaftlichen
Unfallklinik M. sowie ein Gutachten des Chirurgen Prof. Dr.H. ,
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik M. , vom 25.01.1999 ein. Die behandelnden
und die begutachtenden Ã�rzte wiesen jeweils durchgehend auf eine Diskrepanz
zwischen den objektiven Befunden und dem Verhalten des KlÃ¤gers hin, sowohl was
seine Schmerzangaben, seine Mitarbeit bei der Untersuchung als auch die
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demonstrierten Gehbehinderungen betraf. Entsprechend dem Gutachten des
Prof.Dr.H. gewÃ¤hrte die Beklagte zunÃ¤chst mit Bescheid vom 26.03.1999 eine
GesamtvergÃ¼tung nach einer MdE um 20 v.H. fÃ¼r die Zeit vom 01.02. bis
31.07.1999. Der KlÃ¤ger legte wegen der HÃ¶he der MdE Widerspruch ein und
begehrte darÃ¼ber hinaus die WeitergewÃ¤hrung der Rente.

Der von der Beklagten als SachverstÃ¤ndige gehÃ¶rte Chirurg Dr.G. kam in seinem
Gutachten vom 28.09.1999 zu einer MdE um 20 v.H. Ã¼ber den 01.08.1999 hinaus
und empfahl eine weitere Untersuchung nach einem Jahr. Das oben beschriebene
Verhalten des KlÃ¤gers wurde auch von diesem SachverstÃ¤ndigen des NÃ¤heren
dargestellt.

Mit Bescheid vom 15.10.1999 gewÃ¤hrte die Beklagte vorlÃ¤ufige Rente nach einer
MdE um 20 v.H. bis auf weiteres. Den aufrecht erhaltenen Widerspruch des
KlÃ¤gers wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 16.12.1999 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren hat die Beklagte mit Bescheid vom 28.07.2000
die Verletztenrente mit Ablauf des Monats Juli 2000 entzogen. Grundlage war ein
Gutachten des Dr.G. vom 28.06.2000. Darin ist die unfallbedingte MdE mit 10 v.H.
eingeschÃ¤tzt. Dies rechtfertige sich daraus, dass eine wesentliche Deformierung
am rechten Sprunggelenk nicht mehr bestehe. Auch die KnorpelaufbrauchschÃ¤den
am rechten oberen Sprunggelenk seien im Vergleich zu links sehr geringfÃ¼gig. Am
unteren Sprunggelenk lÃ¤gen ohnehin im Unfallzusammenhang keine
Degenerationszeichen vor. Die BewegungseinschrÃ¤nkung, sicher schwierig zu
messen bei den deutlichen Aggravationstendenzen, kÃ¶nne fÃ¼r das obere
Sprunggelenk als nicht mehr gravierend angesehen werden. FÃ¼r das untere
Sprunggelenk seien posttraumatische BewegungseinschrÃ¤nkungen ohnehin nicht
anzunehmen, da dieser Gelenksbereich nicht betroffen gewesen sei. Die
demonstrierte Gehbehinderung sei nicht objektivierbar, erst recht sei die Benutzung
eines Gehstocks im Unfallzusammenhang nicht zu begrÃ¼nden. Der Verletzte sei
inzwischen mit orthopÃ¤dischem Schuhwerk optimal ausgestattet, dennoch
demonstriere er die gleiche Gehbehinderung, wie bei der letzten Begutachtung
ohne diese orthopÃ¤dischen Schuhe. Dass tatsÃ¤chlich eine gute
Gebrauchsfunktion der ExtremitÃ¤t bestehe, ergebe sich aus der praktisch
seitengleich ausgeprÃ¤gten Beinmuskulatur und vor allem auch aus der sehr
krÃ¤ftigen seitengleichen FuÃ�sohlenbeschwielung. Auch die praktisch normale
Knochenstruktur am rechten Sprunggelenk lasse auf eine recht gute
GebrauchsfÃ¤higkeit der ExtremitÃ¤t schlieÃ�en. Als unfallunabhÃ¤ngig seien zu
werten: ein chronisches LWS-Syndrom infolge einer deutlichen Spondylochondrose,
eine Innenmeniskusoperation am rechten Knie vor mehreren Jahren, eine
Chondropathia patellae an beiden Kniegelenken, die Senk-SpreizfuÃ�bildung
beidseits und leichte degenerative KnorpelaufbrauchsschÃ¤den an beiden oberen
und beiden unteren Sprunggelenken.

Das Sozialgericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines Gutachtens von dem
OrthopÃ¤den Dr.F. , dem bei der Erstellung seines Gutachtens am 30.06.2000 das
Gutachten des Dr.G. noch nicht bekannt war. Der SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrt aus,
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dass eine regelrechte FunktionsprÃ¼fung der WirbelsÃ¤ule undurchfÃ¼hrbar
gewesen sei. Radiologisch zeigten sich an der LendenwirbelsÃ¤ule eine minimale
rechtskonvexe seitliche Verbiegung, auÃ�erordentlich krÃ¤ftige
Randspornbildungen, wie sie bei metabolischen Syndromen hÃ¤ufig gefunden
wÃ¼rden, und leichte Einengungen der beiden untersten Bandscheiben. Da die
BeckenkÃ¤mme waagerecht seien, kÃ¶nne die leichte seitliche Verbiegung nicht
den Unfallfolgen angelastet werden, zumal schon rein theoretisch eine
verletzungsbedingte VerkÃ¼rzung des rechten Beines bei isolierter
AuÃ�enknÃ¶chelfraktur nicht abgelaufen sein kÃ¶nne. Eine klinische Untersuchung
der unteren ExtremitÃ¤ten sei kaum mÃ¶glich gewesen, der KlÃ¤ger lasse so gut
wie keine BerÃ¼hrung des rechten FuÃ�es zu. Der KlÃ¤ger demonstriere rechts
einen positiven Nervendehnschmerz bei 45, links bei 70 Grad. Dann lasse sich
jedoch feststellen, dass der Langsitz ohne weiteres rechtwinklig vollzogen werden
kÃ¶nne, was gegen eine Nervenwurzelirritation spreche, jedoch fÃ¼r eine auch
ansonsten nicht zu Ã¼bersehende und bereits frÃ¼her mehrfach festgestellte
erhebliche Aggravation. In der RÃ¶ntgenuntersuchung der Sprunggelenke seien
keine wesentlichen degenerativen VerÃ¤nderungen, keine Verkippung des
Sprungbeins und keine Sprengung der Sprunggelenksgabel rechts zu verifizieren.
Leichtgradig degenerativ verÃ¤ndert sei das vordere untere Sprunggelenk. Die
HÃ¶he der unfallbedingten MdE richte sich nach abgelaufenen
Sprunggelenksverletzungen nach der Situation der Bandverbindung der
KnÃ¶chelgabel, der Stellung des Sprungbeins, dem AusmaÃ� der
SekundÃ¤rarthrose und der Beweglichkeit. Die komplette Versteifung des oberen
Sprunggelenkes in einem Winkel von 90 bis 110 Grad werde mit einer MdE von 20
% bewertet. Wenn der KnÃ¶chelbruch in guter Stellung unter Erhaltung der
KnÃ¶chelgabel verheilt sei, liege die MdE bei 0 bis 10 %. Mit einer MdE um 20 v.H.
sei der KlÃ¤ger so hoch eingestuft, als ob das rechte Sprunggelenk bereits komplett
eingesteift wÃ¤re. Sicher sei so viel, dass eine noch hÃ¶here MdE bei idealer
Stellung des Sprungbeins, nicht abgelaufener Sprengung der Bandverbindung und
nur unwesentlichen degenerativen VerÃ¤nderungen nicht empfohlen werden
kÃ¶nne. Die MdE sei auf Grund der heute festzustellenden Unfallfolgen mit 20 v.H.
mehr als reichlich angesetzt. Da eine Schlechterstellung des KlÃ¤gers durch das
Sozialgerichtsverfahren nicht erfolgen solle, werde empfohlen, die unfallbedingte
MdE ab 01.02.1999 bei 20 v.H. zu belassen.

Auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 SGG hat das Sozialgericht ein Gutachten von
dem behandelnden OrthopÃ¤den Dr.S. vom 31.10.2000 eingeholt. Als zusÃ¤tzliche
Unfallfolge sieht der SachverstÃ¤ndige nunmehr eine Lumboischialgie links bei
ausgeprÃ¤gter Fehl/Schonhaltung der WirbelsÃ¤ule durch Entlastung des rechten
Beines. BezÃ¼glich der Lumboischialgie sei eine Verschlimmerung durch die
BeeintrÃ¤chtigungen von Seiten des rechten Sprunggelenkes nicht
auszuschlieÃ�en. Die MdE betrage ab dem 01.02.1999 20 v.H. Unter der
WÃ¼rdigung des Gutachtens des Dr.F. fÃ¼hrt der SachverstÃ¤ndige u.a. aus, bei
diesem kÃ¤men erstmals Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Beschwerden insofern
zum Ausdruck, als eine verstÃ¤rkte Beschwielung unter dem ersten
MittelfuÃ�kÃ¶pfchen auf der rechten Seite gegenÃ¼ber links festgestellt werde, auf
Grund welcher eine wesentliche SchonungsbedÃ¼rftigkeit des rechten Beines in
Frage gestellt werde. Ferner werde ein Widerspruch empfunden zwischen dem
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demonstrierten positiven Nervendehnungsschmerz und dem Verhalten im Langsitz
und daraus auf eine erhebliche Aggravation geschlossen. Diese AusfÃ¼hrungen
seien durchaus logisch und entsprÃ¤chen auch einer gÃ¤ngigen Praxis bei der
Verifizierung von Untersuchungsergebnissen. Dennoch sei hier zu bemerken, dass
Beschwielungen an HÃ¤nden und FÃ¼Ã�en oft schwierig zu beurteilen seien. Auch
die PrÃ¼fung des positiven Nervendehnungsschmerzes durch den Langsitz bei
durchgestreckten Beinen sei nicht immer eindeutig. Die MdE-SchÃ¤tzung
entspreche sicherlich dem einschlÃ¤gigen Werk von
Schoenberger/Mehrtens/Valentin S.695. Die Vorgaben fÃ¼r eine MdE um 30 v.H.
wiesen jedoch darauf hin, dass der Grad der MdE nicht linear mit dem Grad der
EinschrÃ¤nkung der WinkelmaÃ�e der Sprunggelenksbeweglichkeit einhergehe,
sondern dass hier sicherlich auch andere Faktoren zu berÃ¼cksichtigen seien.
ZugegebenermaÃ�en finde sich beim KlÃ¤ger keine schwerwiegende Arthrose. Die
FunktionsstÃ¶rung sei aber doch als wesentlich anzusehen. Die Stellung der
KnÃ¶chelgabel wiederum kÃ¶nne nicht als einwandfrei bezeichnet werden. Insofern
kÃ¶nnten doch Zweifel angemeldet werden, ob der Passus "KnÃ¶chelbruch in guter
Stellung unter Erhaltung der KnÃ¶chelgabel verheilt" MdE 0 bis 10 v.H. zu Recht zur
Anwendung gebracht werde. In einer hinzugefÃ¼gten Beurteilung ist u.a.
ausgefÃ¼hrt, im vorliegenden Fall handle es sich sicherlich um eine nicht sehr
eindeutige Konstellation, was die klinischen Befunde im Vergleich mit den
rÃ¶ntgenologischen Befunden am rechten Sprunggelenk betreffe. Ferner sei auch
zuzugeben, dass angesichts dieses Umstandes die demonstrierte
FunktionseinschrÃ¤nkung auffalle und die Annahme eines aggravativen Verhaltens
begÃ¼nstige. Dennoch bleibe die MÃ¶glichkeit durchaus offen bzw. kÃ¶nnten
Erkrankungen vorliegen, welche sich hinter den gegebenen Befunden verbergen
und die geklagte Beschwerdesymptomatik verursachen kÃ¶nnten. AnschlieÃ�end
werden solche MÃ¶glichkeiten erÃ¶rtert. Dem SachverstÃ¤ndigen verblieben
insgesamt noch Zweifel bezÃ¼glich der unterstellten Aggravation und die
MÃ¶glichkeit, dass hier Folgen des Unfalls in rentenberechtigendem Umfang
vorlÃ¤gen, erschien ihm ausreichend wahrscheinlich. Insofern empfehle er auch
entsprechend dem sicherlich nicht unstrittigen Grundsatz "in dubio pro aegroto" die
obige EinschÃ¤tzung hinsichtlich der Unfallfolgen.

In einer gutachterlichen Stellungnahme vom 26.09.2001 fÃ¼hrt der
SachverstÃ¤ndige Dr.F. u.a. aus, dass eine leichte SchonungsbedÃ¼rftigkeit
unterstellbar sei, werde mit einer MdE um 10 v.H. vÃ¶llig ausreichend honoriert.
Wenn GesundheitsstÃ¶rungen vorlÃ¤gen, vergleichbar der kompletten Versteifung
des rechten Sprunggelenkes in gÃ¼nstiger Stellung, so wÃ¼rde die
Muskelminderung am rechten Unterschenkel weit Ã¼ber 2 cm im Vergleich zur
linken Seite betragen. Ansonsten fÃ¼hrt der SachverstÃ¤ndige u.a. aus, das
AusmaÃ� der FuÃ�sohlenbeschwielung und Diskrepanzen zwischen
Nervendehnschmerz und Langsitz seien in der gutachtlichen Beurteilung allgemein
als objektivierbar angesehene Parameter zur Beurteilung von FunktionsstÃ¶rungen
und EinschrÃ¤nkungen der Belastbarkeit anerkannt.

Nach einem zwischenzeitlich eingegangenen Untersuchungsbericht der
Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik M. vom 05.07.2001 fÃ¼hrt der
SachverstÃ¤ndige Dr.F. aus, es sei nur zu bestÃ¤tigen, dass der aktuelle
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Verletzungsbefund ausreichend festgestellt sei und weitere diagnostische
MaÃ�nahmen nicht erforderlich.

Der KlÃ¤ger hat seinen Klageantrag sodann dahingehend beschrÃ¤nkt, dass der
Bescheid der Beklagten vom 28.07.2000 aufgehoben werde und die Beklagte
verurteilt, dem KlÃ¤ger Verletztenrente nach einer MdE um 20 v.H. Ã¼ber den
31.07.2000 hinaus zu gewÃ¤hren.

Mit Urteil vom 18.12.2001 hat das Sozialgericht die Klage als unbegrÃ¼ndet
abgewiesen und sich auf die SachverstÃ¤ndigen Dr.G. und Dr.F. sowie den
beratenden Arzt der Beklagten Dr.B. gestÃ¼tzt und ist der EinschÃ¤tzung des Dr.S.
aus den von Dr.F. im Einzelnen vorgetragenen GrÃ¼nden nicht gefolgt.

Mit seiner Berufung verfolgt der KlÃ¤ger sein Klagebegehren weiter und stÃ¼tzt
sich auf das Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr.S â�¦ Die von diesem
objektivierten Befunde wÃ¼rden zu Unrecht mit dem Hinweis auf eine Aggravation
durch den KlÃ¤ger in Frage gestellt.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 18.12.2001
sowie den Bescheid der Beklagten vom 28.07.2000 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihm Ã¼ber den 31.07.2000 hinaus Verletztenrente in HÃ¶he von 20
v.H. der Vollrente zu gewÃ¤hren.

Der KlÃ¤ger ist zwischenzeitlich erneut in der Berufsgenossenschaftlichen
Unfallklinik M. vom 02.07. bis 13.08.2002 behandelt worden. Hierzu hat er den
Abschlussbericht vom 12.08.2002 vorgelegt. Darin komme zum Ausdruck, dass die
bisherige Beurteilung und die Unterstellung von Aggravationstendenzen an der
Sache vorbeigingen und das Gericht erster Instanz sich deshalb nicht auf das
entsprechende Gutachten hÃ¤tte stÃ¼tzen dÃ¼rfen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zum Verfahren beigezogen und Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung sind die
Akte der Beklagten und die Akte des Sozialgerichts MÃ¼nchen in dem
vorangegangenen Klageverfahren. Auf ihren Inhalt und das Ergebnis der
Beweisaufnahme wird ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die vom KlÃ¤ger form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig; eine
BeschrÃ¤nkung der Berufung nach Â§ 144 SGG besteht nicht.

Die Berufung ist jedoch nicht begrÃ¼ndet, denn dem KlÃ¤ger steht keine
Verletztenrente wegen der Folgen des Arbeitsunfalles vom 21.10.1997 fÃ¼r die Zeit
Ã¼ber den 31.07.2000 hinaus zu.

Der Senat weist die Berufung aus den GrÃ¼nden des angefochtenen Urteils des
Sozialgerichts MÃ¼nchen als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck und sieht nach Â§ 153 Abs.2
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SGG von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab.

Die Einwendungen des KlÃ¤gers hiergegen greifen nicht durch. Seine
aggravatorischen Tendenzen sind durchgehend von sÃ¤mtlichen behandelnden und
begutachtenden Ã�rzten des NÃ¤heren dargestellt worden, im Ergebnis auch durch
den SachverstÃ¤ndigen Dr.S â�¦ Er bestÃ¤tigt nÃ¤mlich die von Dr.F. insoweit
herangezogenen Gesichtspunkte und fÃ¼hrt im Ergebnis lediglich aus, dass seine
Kenntnis von der Person des KlÃ¤gers aus seiner Sicht Zweifel an der Aggravation
begrÃ¼ndeten, weil der KlÃ¤ger bis zum Unfall voll im Erwerbsleben gestanden
habe. Damit kÃ¶nnen die allen Ã�rzten aufgefallenen Diskrepanzen zwischen
objektivem Befund und subjektiven Angaben nicht aus der Welt geschafft werden.

Auch aus dem vom KlÃ¤ger vorgelegten Abschlussbericht der
Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik M. vom 12.08.2002 kann nichts anderes
abgeleitet werden. Dem Bericht ist an keiner Stelle zu entnehmen, dass die bis
dahin und weiter demonstrierten Schmerzen und Funktionsdefizite nunmehr durch
objektive Befunde hÃ¤tten bestÃ¤tigt werden kÃ¶nnen.

Die mit einer Aggravation des KlÃ¤gers erklÃ¤rten Differenzen zwischen objektiven
Befunden und den demonstrierten FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen haben zur Folge,
dass letztere, die fÃ¼r die Beurteilung der unfallbedingten MdE maÃ�geblich sind,
nicht als bewiesen angesehen werden kÃ¶nnen. Damit fehlt es am Nachweis jener
Tatsachen, die zur BegrÃ¼ndung eines Verletztenrentenanspruches vorliegen
mÃ¼ssten. Der Mangel des Nachweises geht zu Lasten desjenigen, der einen
Anspruch aus den nachzuweisenden Tatsachen ableitet (Meyer-Ladewig,
Kommentar zum SGG, 7. Auflage, Â§ 103 Rdnr.19 ff. m.w.N.), das ist im
vorliegenden Fall der KlÃ¤ger.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten stÃ¼tzt sich auf Â§ 193 SGG und folgt der
ErwÃ¤gung, dass der KlÃ¤ger in beiden RechtszÃ¼gen nicht obsiegt hat.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 03.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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